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Verlangerung der Veranderungssperre fiir den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes 03.02.00 - Fackenburger Allee / Stadtgraben /
Teilbereich Il -

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
20.02.2013 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
04.03.2013 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
19.03.2013 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
21.03.2013 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Satzung Uuber die Verlangerung der Geltungsdauer der Satzung Uber die
Veranderungssperre fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 03.02.00 —
Fackenburger Allee/Stadtgraben/Teilbereich 2 — in der als Anlage beigefligten Fassung wird
beschlossen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Fir diese Satzung ist keine erneute
Beteiligung erfolgt, da es sich ausschliellich
um die Verldngerung einer bereits
ergangenen Satzung Uber eine
Veranderungssperre handelt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein

Begrindung: Eine Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen gemall § 47 f GO ist nicht
erfolgt, da die Belange von Kindern und
Jugendlichen durch die Satzung zur
Verlangerung der  Geltungsdauer der
Satzung Uber die Veranderungssperre nicht
in besonderem Mal3e beruhrt werden.

Die Malinahme ist: neu

freiwillig
X | vorgeschrieben durch: BauGB
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Finanzielle Auswirkungen: |:| Ja (Anlage 1)

Begriindung:
siehe Anlage

Anlagen:
03.02.00 TB Il Begrindung zur Verlangerung der Veranderungssperre

03.02.00 TB Il Satzung Uber die Verlangerung der Veranderungssperre
Lageplan

Senator/in F. - P. Boden
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2.2

Anlage
BEGRUNDUNG

Geltungsbereich der Verlangerung der Veranderungssperre

Der Geltungsbereich der Satzung Uber die Verlangerung der Anordnung einer Veran-
derungssperre entspricht dem Geltungsbereich des kinftigen Bebauungsplanes
03.02.00 — Fackenburger Allee/Stadtgraben/Teilbereich 2 —.

Der Geltungsbereich liegt im Stadtteil St. Lorenz Sid, Gemarkung St. Lorenz und
wird begrenzt:

- im Nordwesten durch die Werner-Kock-Stral3e,

- im Osten durch die Wasserflachen des Stadtgrabens,

- im Siden durch die Verkehrsflache des Lindenplatzes,

- im Sudwesten durch die Fackenburger Allee.

Stadtebauliche Ausgangssituation

Bisherige Entwicklung und Nutzung

Die Konrad-Adenauer-Stral3e ist hergestellt. Die Werner-Kock-Stral3e ist teilweise
verwirklicht. Die nicht bebauten Flachen werden teilweise zum Parken genutzt.

Das Autohaus hat seinen Betrieb eingestellt. Die Gebaude sind fir unterschiedliche
Interimsnutzungen vermietet. Das Grundstiick ist verkauft und die beantragte Folge-

nutzung ist der Grund fur das Erfordernis dieser Veranderungssperre.

Planungsrechtlicher Bestand

Der geltende Bebauungsplan 03.01.00 --Fackenburger Allee/WerftstraRe- hat im We-
sentlichen Festsetzungen flr ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Freizeitein-
richtungen, Kerngebiete und 6ffentliche Grinflache mit der Zweckbestimmung Park-
anlage getroffen. Der Bebauungsplan wurde 2001 u.a. fur die Ansiedlung eines Kino-
Centers beschlossen. Diese Ansiedlung ist nicht erfolgt, so dass der Bauausschuss
der Hansestadt Liibeck in seiner Sitzung am 27.06.2011 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 03.02.00-Fackenburger Allee/Stadtgraben mit neuen Nutzungszielen be-
schlossen hat.

Nach der Beteiligung der Behtrden gemaf? § 4 (2) BauGB wird das Bebauungsplan-
verfahren in zwei Teilbereichen weitergefuhrt. Die Teilbereiche wurden gebildet, um

ihrer zeitlich unterschiedlichen baulichen Entwicklung Rechnung tragen zu kénnen.



2.3 Ziel der Planung
Ziel des Bebauungsplanes sind gemischte Nutzungen, wie z. B. Wohnen, Buros,
Dienstleistungen und nichtzentrenrelevanter Einzelhandel zu ermdéglichen und die
Sicherung einer offentlichen Grinflache und ihre Entwicklung zur Parkanlage.
Das Plangebiet liegt innerhalb der Pufferzone des UNESCO-Welterbes ,Lubecker
Altstadt”. Der Bebauungsplan hat daher zum Ziel, die Anforderungen zu Sichtachsen,
Silhouetten- und Panoramaschutz des von der Blrgerschaft am 30.09.2010 be-
schlossenen Managementplanes zu beriicksichtigen.
Weiterhin hat die Blrgerschaft am 24.02.2011 das Zentrenkonzept als Grundlage der
raumlichen Einzelhandelsentwicklung in der Hansestadt Libeck beschlossen. Dort
heil3t es im Leitsatz 2: ,Zentrenrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment soll zu-
kinftig nur im Hauptzentrum Innenstadt sowie an den beiden Sonderstandorten
(Gber-) regionaler Bedeutung zugelassen werden. Bei der Ansiedlung von zentrenre-
levantem Einzelhandel ist die Innenstadt zu favorisieren. Ausnahmsweise kann zent-
renrelevanter Einzelhandel in begrenztem Umfang auch in den Stadtteil- und Nahver-
sorgungszentren zugelassen werden.”
Diese Anforderung muss ebenfalls im aufzustellenden Bebauungsplan bertcksichtigt

werden.

3. Ziel der Verlangerung der Veranderungssperre

Fir eine konkrete Bauvoranfrage wurde bereits am 27.06.2011 die Zurtckstellung fur
ein Jahr gemaf 8§ 15 (1) BauGB beschlossen. Wegen der Komplexitat, gerade bei
Bebauungsplanen der Innenentwicklung, hat bei diesem Planverfahren der Zeitraum
der Zurtckstellung und dem erstmaligen Erlass einer Veranderungssperre nicht aus-
gereicht, um Rechtskraft zu erlangen. Daher muss bis zur Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes 03.02.00 — Fackenburger Allee/Stadtgraben/Teilbereich Il - die Verande-
rungssperre verlangert werden. Das Sicherungsbedurfnis die Ziele der Bauleitpla-
nung fur den kinftigen Planbereich zu erreichen, besteht weiterhin fort.

Da das geplante Vorhaben, das die Planungsziele geféhrdet, im Teilbereich 2 reali-
siert werden sollte, ist die Beschrankung der Verlangerung auf diesen Teilbereich

ausreichend.

LUbeck, 30. Januar 2013
5.610 Stadtplanung
5.610.3 hdg



SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK

Uber die Verlangerung der Veranderungssperre fir den Geltungsbereich des kiinftigen

Bebauungsplanes — 03.02.00 - Fackenburger Allee/Stadtgraben/Teilbereich 2 -

Aufgrund der 88 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt ge&dndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509), in Verbindung mit § 4 der
Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschlussfassung durch die

Birgerschaft der Hansestadt Libeck vom............ folgende Satzung erlassen:

§1
Zur Sicherung der Planung fur den Geltungsbereich des kinftigen Bebauungsplanes —
03.02.00 — Fackenburger Allee/Stadtgraben/Teilbereich 2 — wird die Geltungsdauer der
Veranderungssperre, die mit der am 20. Juni 2012 in Kraft getretenen Satzung zur
Anordnung einer Veranderungssperre fur den Geltungsbereich des kinftigen
Bebauungsplanes 03.02.00 — Fackenburger Allee/Stadtgraben — angeordnet wurde fr den
Teilbereich 2 um ein Jahr verlangert. Der Geltungsbereich fur den die Verlangerung
angeordnet wird, ist im beigeflgten Lageplan im Maf3stab 1:2500 festgelegt. Der Lageplan

ist Bestandteil der Satzung.

§2
Im Geltungsbereich der Veranderungssperre dirfen Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB
nicht durchgefihrt und bauliche Anlagen nicht beseitigt werden. Wenn Uberwiegende
Belange nicht entgegenstehen, kann von der Verdnderungssperre eine Ausnahme
zugelassen werden.

§3
Diese Satzung tritt mit dem Tag der Bekanntmachung in der Lubecker Stadtzeitung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Libeck Der Burgermeister



Willi-Brandt-Allee

M. 1:2500
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LAGEPLAN GEMASS §1 DER SATZUNG DER
HANSESTADT LUBECK VOM............... UBER DIE VERLANGERUNG DER
GELTUNGSDAUER DER VERANDERUNGSSPERRE FUR DEN

KUNFTIGEN BEBAUUNGSPLAN NR. 03.02.00
"FACKENBURGER ALLEE / STADTGRABEN" / TEILBEREICH 2

I Geltungsbereich

HANSESTADT LUBECK - FACHBEREICH PLANEN UND BAUEN - BEREICH STADTPLANUNG




	Vorlage
	Anlage  1 03-02-00 TB II Begründung zur Verlängerung der Veränderungssperre
	Anlage  2 03-02-00 TB II Satzung zur Verlängerung der Veränderungssperre
	Anlage  3 Lageplan

